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Jummala armust

Meie Aleksander Teine,
Keiser ning Issewallitseja ülle keige Wennerigi,

Kunningas ütle Polama, Suurwürst ütle Somema

n. t. s., n. t. s., n. t. s.
Sel 6 Mai ku päwal on meie armastetud

minnia, Tsesarewna ja Suurwiirstina Maria Feo-
dorowna, Meie arinsa poia, rigipärria Tsesarewitschi
abbikasa mahhasanud, ja on Meile poiapoega, ning
Keiserlikko Auustustele poega ilmale tonud, kellele
nimmi on antud Nikolai.

Et Meie sedda önneannet wastowöttame kui
üht mtt tunnistllst sest juminalikkust öniüstussest,
mis on wäljawallatud Meie ning Meie rigi iille,
ning et Meie sedda niiiid teäda anname omina trui
allamattele, siis ussume kindlaste, et neimnad keik
sawad ärdad pallumissed Jninmala pole üllessaatma,
et se uefimbiiuit) laps woiks önnelikkult ülleskas
wada ning eddasi sada.

Meie kässimi seddasinnast omma armsat poia
poega, sedda uesündinnd Suurcwürsti keigis kohtas,
kus se sünnib, nimmetada „Keiserlik Auustus", ni
hästi ütlemisse jures kui ka kirjade sees.

Antud Tsarskoe Selo, sel (> Mai kn 
sel aaStal 1868 pürrast kristnsse sündimist, agga
Meie ivallitsnsse neljateistkiimnemal aastal:

(1.. 8.) „Aleksander".
Trükkitud St. Peterburri Senati jures, sel 6

Mai ku päwal 1868.

No Deewa schehlastibas

Mehs Aleksanders tas Ohtris,
wissn Krcewn KeiserS utt patwaldineckö,

kehninsch ito Pohlu-semmes, leelfirsts no
Pinnu-semmes

u. t. pr., it. t. pr., u. t. pr.
Tai 6. Mai sch. g. irr Muhsu mihlota dehla

seewa, ta Zesarewna un Leelsirsteue Maria Feodo
rowna, Musu mihkota dehla, ta krohtta-mantinceka
Zesarewitsch gaspascha dscmdejusc Mums weenu
leelbehrnu, bet G-aweem Keiseriskahm Augstibahm
weenu dehlu, kam tas wahrds Nikolai dohts irr.

Mehs scho Muhsu Keisera mahjas peeaug
schanu par tahs pahr Mums uu Muhsu walstibas

deewischkigas swehtibas jaunu peerahdischanu

us«emdami un Muhsu ustizzameem pawalstneekeem no
ta stnnamü darridami, effam pahrleezinahti, ka wintti
Wisst ar Mums karstas luhgschanas preeksch jaun
peedstmmuscha laiinigu usaugschanu un isweikschami
pee Deewa nosuhtihs.

Mchs pawehlejam, scho Muhsu mihlotu leel
behrnu, tv jaunpeedsimmuschu leelfirstu wissur, fuv
tas peeklahjahs, „Keiserisku Augstibu" rakstiht un
saukt.

Dohts Zarskoje-Telö tai 6. Mai eeksch gadda
1868 pehz Kristus peedsimschanas, bet Muhsu wal
dischaua eeksch tschetrpadsmita.

Pirmais raksts irr no S-awas Keiseriskas Ma
jestetes Paschas rohkas parakstihts:

(L. S.) „Aleksander".
Drukkahts Peterburga pee senahtes, tai 

Mai 1868.

Anordnungen
und Bekanntmachungen der Livländischen

Gouvernements-Obrigkeit.
In Erwägung des Circulairs des Ministeriums

des Innern vom 19. Februar  . c. Nr. 1684,
welches in der Nr. 5 der ofsieiellen Beilage zur
Nordischen Post d. I. abgedruckt ist, hat der Mi
nister des Innern die Herren Gouvernementschefs
davon in Kenntniß gesetzt, daß von der Haupt-Jn
tendantur * Verwaltung dahin Anordnung getroffen
worden ist, daß die Bezirks - Intendantur - Verwal
tungen die Entrichtung der Kurkosten für die Be
handlttttg der Familien von verabschiedete» und
auf unbestimmte Zeit beurlaubte» Untermilitairs
in den unter der Verwaltung der Kollegien allge
meiner Fürsorge und der Landschafts-Venvaltungen
stehenden Krankenhäusern, an besagte Collegien und
Verwaltungen nicht verweigern, so lange die Männer
oder Väter der Behandelten noch nicht zu Stadt-
oder Landgemeinden zugeschrieben worden sind.

Obige in Nr. 11 der ofsieiellen Beilage zur
„Nord. Post" vom 5. Juni c. enthaltene _ Cireu
lairvorschrift des Ministerii des Innern wird von
der Livländischen Gouvernements - Verwaltung mit
Hinweis auf die diesseitige Publikation sub Nr. 1G75
in Nr. 36 der Livländischen Gouvernements-Zeitung
vom 27. März c. zur allgemeinen Wissenschaft des
mittelst bekannt gemacht. Nr. 2653.

Liiwlandi Kubbernemango wallitsusse polest
antakse sellega keikile teada, kelle kohta se käib, et
Militari wallitsusse polest mljciUimub seädmissc
järrele, mis § 30 selle 23 Junil 1867 keigeülle
malt kinnitud seadus e järrele nende lahtilastud ning
nende aia peale koio lnbbatud soldatide polest sai
antud, 3 rubla ku pealt krono polest neile sol
datidele, kes ei woi isse omma iillespidda
misse eest hoolt kanda, peawad ükspäinis
nendele heaks tullema, kedda sai lahtilastud eune
25 Juni 1867, ja kes ollid Krono leiwa peal senni
kui 1 Januarini 1868 nende kohhaliste Kreiskom
mando jures, agga ka neile ükspäinis siis, kedda
parrast 1 Januari 1868 sai weel ükskord läbbiwa
datud seatud Kommissioni läbbi, ja kedda sai leitud,
et nemmad ei sa mitte isse ommast käest leiba ennes

tele murretseda. Nr. 792.

Ordeni - Kapitel on seestpiddise Ministeriumile
teada annud, et nende soldatide arrust mitme Kom

mandode sees, kel on sanud au täht pühha
Anna 20 aastase laitmatta tenistusse eest,
kes selle tähhega said au ustud sel aastal 1835 sub
Nr. 2J3, 149 semu kui 218,000 inclusive, on nüüd
Pensionäride arro sisse wastowoetud sanud, kus
jures neile saab sest 1 Äauuarist 1868 need sum
mad wäljamaksetud, mis neile tenistusse aial pal
gaks sai antud.

Selle awwalikko lissakirja järrele „Nord, Post"
24 April e. Nr. 85 Tsirkulärseädusse järrele seest
piddise Mnisteriumi poolt saab sedda keikile teäda
antud Liivlandi Kubbernemango wallitsusse polest,
selle jurepannemissega, et need soldatid, kel se pühha
Anna au täht 20 aastase ilmalaitmatta tenistusse
eest on sanud sel aastal 1835, selle Nr. 213,149
senni kui 218,000 al inclusive, peawad ommad
Original-passt kirjad nende lahtilaskmisse polest jure
panneina omma pattumisse kirjadele liht pabberi
peal, ja ta omma ella misse kohta üllesandma ning
ka sedda Nmtei, kelle seest nemmad sowiwad omma
Pensioni kätte sada selle Kapiteli kätte, et sedda
möda woiks Pensionide wäljamaksminne kästud

sada. Nr. 2303.

Selle Art. 22 järrele sest 25 Junist 1867
Keigellllemalt kinnitud seadmist möda nende lahti
lastud ja monne aia peale koio lubbatud soldatide
üllespiddamisse polest on rigi Tomäni Ministerium!
polest se nou woetud sanud, et Nowousens Makon--
nas, Samara Knbbernemangus kaks Kronokrunti,
nimmelt Kusenbajew ja Aleksandrowoga, iggaüks
12,486 Tessätinit suur, assutamiSseks sawad
seatud neile soldatidele, keS on lahtilastud ja monne
aia peale koio lubbatud, ja kes omma ennese ello
kohta sowiwad ennestele walmistada, agga kes Ma
padusse parrast woi ka mu keeldusse parrast ei sa
nisugguft elloasset omma endises ellamisse kohhas
ennestele walmistud.

Sedda möda on Soa-Ministerium omma Res
sori sees sedda nouu ettewötnud, et need soldatid,
kes on lahtilastud woi ka monne aia peale koio
lubbatud, ja kes sowiksid nimmetnd Makruntide
peale assutada, sawad Samara Kubbernemango sa
detud, kus nemmad pcawad ennast, ni pea kui senna
on sanud, sette Kubbernemango rigi Tomänide wal
litseja jures näitama, kellele wolli on antud, et ta
peab need Ma kruntid näitama ning kätte andma.

Seespiddine Ministerium arwab ennese poolt
tarwis ollewad, sedda üllemal nimmetnd seadmist
ngi Tomänide povlt neile soldatidele, »kes lahtilas
tud woi ka monne aia peäle koio lubbatud on,
teada anda, kes, kui neil põlle assutamisse kohta
nende endises ellamisse paikas, woi ka rigi tallo
poiade made peal, palluwad ennestele Kronomaad
assutamisseks, keigeennamiste Samara Kubberne
mango sees sündinud mehhed, woi ka need, kes selle
samma Kubbernemango sees ellawad, woi jälle selle
samma liggimeste Kubbernemangude sees.

Selle Nr. 3 awwalikko lissakirja Nordi Posti
järrele sest 31 Jannarist e. üllespantud Tstrkulär
seädmisse järrele seespiddise Ministeriumi poolt saab
Liiwlandi Kubbernemango wallitsusse polest sedda
teada antud keikile, kel sedda tarwis on teada sada.

Nr. 2326.



Nr. 149 Liiwlandi Kubbernciuango Tseitungi
sest 27 Teetsembrist pr. Mlespantud kulutanisse ärra
täitmisseks saab Liiwlandi Kubberneinango wallit
susse polest bifUe teada ulmi tähhcle panna antud,
et ühheKindral-Kubberneri ülleÄalti-Kudl-ernemango
kätte tulnud seädmisse järrele Ministeriumi seest
piddiste tallituSte polest, sc Punkt 37 Keigekorgema
Maniwesti seeS sest 3 Roweu,brist pr., inis sedda
üksikut poega, kes wanneinattele janud ning töteg
giat, Nekruti käimiSsest lahti teeb, ei käi mitte Liiw
landi Kubbernemango peälc. Nr. 2196.

Von der Livländischen Gouvernements-Verwal
tung wird sämmtlichen Land- und Stadtpolizeibe-
Hörden desmittelst aufgctrageu, nach den am 27.
April  . aus der RMkaschen Civil - Arrestanten-
Compagnie entflohenen Vagabunden Stepan Po
nossow und Alcxei Galkin sorgfältige Nachforschun
gen anzustellen und im Ermittelungsfalle dieselben
an die Wjätkasche Arrestanten-Compagnie arrestlich
auszusenden.

Signalement des Ponossow: Haare hellblond,
Augenbrauen schwarz, Augen blau, Nase und Mund
gewöhnlich.

Signalement des Galkin: Haare und Augen
brauen dunkelblond, Augen brau», Gesicht Pocken
narbig, Nase groß, Mund gewöhnlich. Nr. 252 .

Von der Livländischen Gonvernenients-Verwal
tung wird sämmtlichen Land- und Stadtpolizeibe-
Hörden desmittelst aufgetragen, nach dem dem Ostrow

schen 100. Infanterie - Regiment zukoinmandirten
Gemeinen Michail» Zegorow, welcher sich am 3.
Juni c. eigenmächtig ans dem Lager entfernt hat,
sorgfältige Nachforschungen anzustellen und densel
den im Ermittelungsfalle an den Commandern' des
in Riga stehenden Ostrowschen 100. Infanterie-
Regiments auszusenden. Nr. 2603.

Anordnungen
und Bekanntmachungen verschiedener
Behörden und amtlicher Personen.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ie. hat das Livländi
sche Hofgericht auf Ansuchen des dimittirten Herrn
Kreisdeputirten Arthur von Knorring, kraft dieses
Proelams Alle und Jede, welche hinsichtlich der
dem Herrn Supplikanten Arthur von Knorring im
vorigen Sommer gestohleneil sechs Livländischen
kündbaren 5% Pfandbriefe», nämlich:
Nr. gen. 15449 s]». 74 Kerfel groß 500 Rbl. S.

„ „ 15452 „77 „ „ 500 „
„ „ 15453 „78 „ „ 500 „
„ „ 15470 „95 „ „ 500 „

„ „ 13271 „ 221 Nasin „ 100 „
„ „ 13272 „ 222 „ „ 100 „

sammt Zinsbogen mit Coupons pro Oetober 1867
und fernere Termine, so wie Talons aus irgend
einem Rechtsgrunde Ansprüche und Forderungen,
oder Einwendungen wider die gebetene Mortifica
tio« obbezeichneter sechs Pfandbriefe sammt Zins
bogen niit Coupons pro Oetober 1807 nNd fernere
Termine, so wie Talons formiren zu können ver
meinen, oberrichterlich auffordern wollen, ftch   dato
dieses Proelams innerhalb der gesetzlichen Frist von
sechs Monaten, d. i. bis zum 20. December d. I.
und spätestens innerhalb der beiden von sechs zu
sechs Wochen nachfolgenden Aeelamationen mit sol
chen ihren vermeinten Ansprüchen, Forderungen oder
Einwendungen allhier bei dem Livländischen Hof
gerichte gehörig anzugeben und selbige zu doeumeu
tiren und ausführig zu machen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser vorge
schriebenen pcremtorischen Meldungsfrist Ausblei
bende M>t weiter gehört, sondern gänzlich und für
immer präeludirt und die hier oben fpccisicirten sechs

Livländ. Pfandbriefe von resp. 500, 500, 500, 500,
100 und 100 Rbl. S. sammt Zinsbogen mit Cou
pons und Talons für mortificirt und ferner nicht
mehr giltig erkannt werden sollen, auch zur Erlau
gung neuer Pfandbriefe sammt Zinsbogen mit Cou
pons und Tglons an Stelle der obbezeichneten sechs
Pfandbriefe das Erforderliche statuirt werden soll.
Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich zn

richten hat. Nr. 2910.
Riga, Schloß den 20. Juni 1868. 3

In der Nacht vom 24. auf den 25. Main.«,
ist dem Kurresaarschen Wirthen Lamba HanS Pausk
ein Baukbillet groß SOO Rbl. S. M. vom Jahre
1860 sub Nr. 106186 mittelst Einbruchs in seine
Kleete gestohlen worden.

Indem dieses Ordnungsgericht Vorstehendes
zur allgemeinen Kenntmß bringt, ersucht dasselbe
Jedermann über etwaige Judicien zur Ermittelung

besagten Werlhpapiers airhcro Anzeige zu machen
und warnt hiemit gleichzeitig vor Ankauf dieses

Bankbillels. Nr. 3488.
Felliu, Ordnliugsgericht den ZI. Juni 1808. 3

Kad tas pee Wclku Waldau Pagasta, RihgaS-
Walmeeras kreisL, Rnbbcnes basnizas draudse pee
derrigs Karl Michail Brauman» nesinnams jau
treschu gaddu bes kahdas Passes jeb usturreschanas
sihmes apkahrt blandahs, nn tahs krohna- nn walsts
maksaschanas parada stahw, tad tvhp iviffas pilsehtu-,
muischu- un pagasta - waldischanas luhgtas, kurrä
widdll miunehts Karl Michail Braumann atrohdams
tnhlin bes kaweschanaS fanemt un arrestantn wihse
schai pagasta-waldischanai peesllhtiht.

Welku muischä tai 10. Juhni 1868.
Nr. 126. 1

Proclamata.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des

Selbstherrschers aller Reußen :c. hat das Livländische
Hofgericht auf Ansuchen des dimittirten Landgerichts-
Assessors Alwil von Transehe im eigenen Namen
und im Namen feines Bruders Rudolph von Tran
sehe, kraft dieses öffentlichen Proelams Alle und
Jede, welche an den verstorbenen Vater der Sup
plikanten, weiland dimittirten Assessor Eduard von
Transehe, modo dessen Nachlaßvermögen und in
specie an die zu demselben gehörigen im Wenden
scheu Kreise und Erlaascheu Kirchspiele belegenen
Güter Jummerdehn, Cathrinhof nud Schloß-Erlaa
mit Aaken, welche Nachlaßgüter sammt deren
Appertinentien und Jnventarien und zwar das Gut
Jummerdehn znfolge des zwischen dem dimittirten
Assessor Eduard von Transehe und dessen Sohne,
dem gegenwärtig snpplieirenden dimittirten Land
gcrichts - Assessor Alwil von Transehe am 17. De
eember 1856 abgeschlossenen und am 20. December
1856 sub Nr. 125 eorroborirten Erbtheilungs-
Transaets dem Letzteren, ferner das Gut Cathrinhof
zufolge des zwischen den Erben des weiland Asses
sors Eduard von Transehe am 9. December 1864
abgeschlossenen und am 10. März 1865 Nr. 18 b
eorroborirten Erbtheilungs - Transaets dem snppli
eirenden dimittirten Landgerichts-Assessor Alwil von
Transehe und endlich das Gnt Schloß - Erlaa mit
Aaken znfolge desselben Erbtheilungs-Transaets dem
Rudolph von Transehe eigenthüinlich zugefallen resp.
zugeschrieben worden sind, so wie an die zu den
genannten Gittern gehörigen, auf steuerpflichtigem
Lande belegenen, durch die Demareationslinie als
Gehorchs- oder Bauerland festgestellten Grundstücke

sowohl in ihrer Gesammtheit als mich in ihren
einzelnen Theilen, als Gläubiger oder sonst aus
irgend einem Rechtsgninde, namentlich auch aus
Privilegien, oder nicht privilegirten, stillschweigenden
oder ausdrücklich eingeräumten Hypotheken, aus Cau
tionen oder sonstigen Verhaftungen Ansprüche und
Forderungen zu erheben etwa gesonnen sein sollten,

mit Ausnahme und nnalterirtem Vorbehalte
jedoch aller auf den Gütern Jummerdehn, Kathrin-
Hof und Schloß - Erlaa mit Aaken resp. ans deren
Gehorchs- oder Bauerländereien ruhenden öffentlichen

Abgaben und Leistungen, so wie mit Ausnahme der
Livländischen adligen Güter-Credit-Societät wegen
der resp. auf den Gütern Jummerdehn, Cathrinhof
und Schloß-Erlaa mit Aaken bereits ruhenden oder
künftighin auf diese Güter noch zu bewilligenden
Pfandbriefs - Darlehne, endlich mit Ausnahme der
Inhaber der mittelst oberwähnter Erbtheilungs-
Transacte von dem dimittirten Landgerichts-Assessor
Alwil von Transehe ans die Güter Jnmmerdehn
nnd Cathrinhof nnd von dein Rudolph von Tran
sehe auf das Gnt Schloß - Erlaa mit Aaken über
nommenen Erbtheils vder durch ingrossirte Obliga
tivnen besicherten Forderungen ferner alle Diejenigen,
welche aus nachstehenden, nach Anzeige des Sup
plicanten Alwil von Transehe annoch bestehenden
Verhaftungen, nämlich:

I. ans den mittelst des am 13. November 1830
eorroborirten von Tran seh eschen Familien-Transacte
auf das Gut Erlaa mit Aaken übernommenen Forde
rungen, als:
1. der Erbtheilsforderung der Barbara von Transehe

geborenen von Cenmern von 13,900 Rubeln
65 Kop. Silb.

2. den Erbtheilsforderungen der Fräulein Elise und
Mathilde Geschwister von Transehe von je 6950
Rbl. 32'/> Kop. Silb., zusammen von 13900
Rbl. 65 Kop. Silb.

3. den auf dem Nachlasse defiincli Erich von Tran
sehe in dem Gnte Neu-Schwaueburg ruhenden
Forderungen dessen Hinterbliebener Wittwe Bar
bara von Transehe geborenen von Ceumern,
 ) aus dem Legate der weiland Baronin von

Budberg geb. V.Zimmermann von 3000 Thlr.

b) aus der Erbtheilung der von Ceumernschen
Geschwister, Nest ihres Erbtheils im Betrage
von 177 Thlr. und 37 Rbl. 77 Kvp. Silb.

c) aus dem Nachlasse des Fräuleins von Ceu
mern auf Spürnal von 1939 Thlr. 26
Mark Alb.,

d) aus dem Ertrage der von Ceumernschen
Besitzungen in Finnland 268 Rbl. 65'/2
Kvp. Silb.,

4. aus der auf eine Verschreibung defuncti Erich
von Transehe gegründeten Forderung der Frau
Capitainin Louise von Tiesenhausen geborenen
von Ceuinern von 1800 Thlr. Alb.,

11. aus der am 21. Juni 1846 sub Nr. 414
zum Besten des F. W. Wegner ans das Gut Groß-
Congota ingrossirten Obligation groß 2700 Rbl.
Ansprüche und Forderungen, oder etwa Eiuwendnn
gen Wider die geschehene Transaktion und Besitz-
Übertragung des Gutes Schloß - Erlaa mit Aaken
sammt Appertinentien und Jnventarium auf den
Rudolph von Transehe und der Güter Jummerdehn
und Cathrinhof sammt Appertinentien und Jnven
tarien auf den dimittirten Laildgerichts - Assessor
Alwil von Transehe, desgleichen wider die gebetene
Mortificatio» und Deletion der obspecisieirten Schul
den und Verhaftungen nebst sämmtlichen diese Schul
den betreffenden Documenten, endlich wider die
gleichfalls nachgesuchte Ausscheidung der sämmtlichen

auf steuerpflichtigem Lande belegenen durch die
Demareationslinie als Gehorchs- oder Bauerland
festgestellten Grundstücke der Güter Schloß - Erlaa
mit Aaken, Jummerdehn und Cathrinhof aus ihrem
seitherigen gemeinsamen Hypotheken-Verbände resp.
mit den genannten Gütern und wider die Befrei
ung dieser Gehorchs- oder Bauerlandgrundstücke von
der Mitverhaftung für die auf den genannten Gütern
ruhenden Schulden und Verhaftungen jeder Art
formiren zu können vermeinen, oberrichterlich auf
fordern wollen, sich   dato dieses Proelams rück
sichtlich des Vermögens-Nachlasses des weiland dimit

tirten Assessors Eduard von Transehe und der zu
demselben gehörigen Güter Jummerdehn, Cachrin-
Hof uud Schloß-Erlaa mit Aaken sammt Appertinen
tien uud Jnventarien, rücksichtlich der transaetlichen
Aequisition dieser Güter, rücksichtlich der Ausschei
dung der zu diesen Gütern gehörigen Gehorchs-
oder Bauerländereien aus ihrem seitherigen mit den
selben gemeinsamen Hypotheken-Verbände und rück
sichtlich der Befreiung dieser auszuscheidenden Ge
horchs- oder Bauerländereien von aller und jeder
bisherigen hypothekarischen Verhaftung innerhalb
der peremtorischen Frist von einem Jahre, sechs
Wochen und drei Tagen d. i. spätestens bis zum
15. Juli 1869, rücksichtlich der gebetenen Mortisiea
tion und Deletion obspeeisieirter Schulden und Ver-
Haftungen sammt bezüglichen Documenten aber in
nerhalb gesetzlichen Frist von sechs Monaten
d. i. bis zum 2. December d. I. und spätestens
innerhalb der beiden von sechs zu sechs Wochen
nachfolgenden Aeclamationen, mit solchen ihren ver
meinten Ansprüchen, Forderungen und Einwendun
gen allhier bei dem Livländischen Hofgerichte gehörig
anzugeben und selbige zu documentiren und aus
führig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen peremtorischen

Meldungsfristen Ausbleibende, so weit dieselben nicht

ausdrücklich von der Angabe in diesem Proclam
ausgenommen gewesen, nicht weiter gehört, sondern
mit allen ferneren solchen Ansprüchen, Forderungen
und Einwendungen gänzlich und für immer prä
eludirt und demgemäß die Güter Jummerdehn nnd
Cathrinhof sammt Appertinentien nnd Jnventarien
dem dimittirten Landgerichts-Assessor Alwil von Tran
sehe und das Gut Schloß-Erlaa mit Aaken sammt
Appertinentien und Jnventarium dem Rudolph von
Transehe und zwar beide Güter frei von allen nicht
ausdrücklich von der Angabe in diesem Proelam
ausgenominenen Schulden und Verhaftungen, zum
Eigenthum adjndieirt, die oben sub I. 1. 2. 3.
(Litt,  —d) 4 und II ausgeführten Schulden und
Verhaftungen sammt den dieselben betreffenden Do
enmenten für mortisicirt und in feiner Hinsicht ferner
giltig erkannt und wo nöthig delirt, so wie endlich
die zu den Gütern Juininerdehn, Cathrinhof uud
Schloß-Erlaa mit Aaken gehörigen, auf steuerpflichtig
gem Lande belegenen und durch die Demareations
tinte als Gehorchs- oder Bauerland festgestellten
Grundstücke nebst allen deren Zubehör sowohl in
ihrer Gefammtheit als auch in ihren einzelnen Theilen
unter alleinigem Vorbehalt der auf selbigen haftenden

öffentlichen Abgaben und Leistungen, so wie mit
Vorbehalt der unalterirten Mitverhaftung für die
auf den Gütern Jninmerdehn, Cathrinhof und
Schloß-Erlaa mit Aaken ruhenden Pfandbriefsforde
rungen der Livländischen adligen Güter-Credit-So
cietät, endlich auch mit Vorbehalt der mittelst ober
wähnter Erbtheilungs - Transacte auf die Güter
Jummerdehn, Cathrinhof und Schloß - Erlaa mit
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AalYit ansdriicklich ilficmomiitcimt Schulden, im
Nebrigen gänzlich schulden-, Haft- und lastenfrei
und naineutlich frei von aller und jeder ferneren
hypothekarischen und nicht hypothekarischen Verhaf
tung für die auf den bisher refp. mit den Gehorchs-
oder Bauerländereien vereinten Gütern Äummerdehn,
Cathrinhof und Schloß-Erlaa init Aaken lastenden
rechtlichen Verbindlichkeiten erkannt Und für immer
aus dem seitherigen refp. mit den gedachten Gütern
gemeinsamen Hypotheken - Verbände ausgeschieden,
auch demnächst rücksichttich dieser solchergestalt sodann

ausgeschiedenen oberwähnten Gehorchs- oder Bauer
ländereien ohne GestaUmig ferneren Widerspruchs
die in der am 13. November 1860 Allerhöchst
bestätigten Livländischen Bauer - Verordnung § 62
bitt. d, gesetzlich vorgeschriebenen, durch den auf
Allerhöchsten Befehl vom 12. Februar 1865 er
gangenen Ukas Eines Dirigirenden Senats vom
4. März 1865 Nr. 13,131 jedoch in mehrfacher
Beziehung abgeänderten Attestate von diesem Hof
gerichte ertheilt werden sollen. Wonach ein Zeder,
den solches angeht, sich zu richten hat.

Riga, Schloß den 31. Mai 1868.
Nr. 2523. 1

Alis Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ?c. fügt das Dorpatsche
Kreisgericht hiermit zn wissen, demnach der Herr
Graf Jgelström, Erlaucht, als Erbbesitzer des im
Dorpatschen Kreise und Niiggenschm Kirchspiele
belegenen Gutes Neu-Nüggen Hierselbst darum nach
gesucht, eine Pnblieation in gesetzlicher Weise darüber
zu erlassen, daß nachstehende, zum Gehorchslande des

Gutes Nett-Nttggcn gehörende Grundstücke als:
1) Nemli uud Äosti Nr. 6 nnd 7 groß 48 Thlr.

33 'V,i2 Gr. auf den Bauer Margus Löhmus für
den Preis von 5800 Rbl. -Silb.

2) Manusse Nr. 3, groß 39 Thlr. 232/u2 G>',
auf den Bauer Michel Sild für den Preis von
5050 Rbl. Silb.

3) Pachnaina Nr. 8, groß 38 Thlr 5184/ m Gr.,
auf die Bauern Jaan, und Karel Sohnwald für
den Preis von 6000 9 . Silb.

4) Krassi Nr. 4, groß 38 Thlr. 4180/ m Gr.,
aus den Bauer Karel Sild für den Preis von 4000
Nl'l. Silb

5) Sillamatzi Nr. 21 groß 34 Thlr.  ,310S/U 2
Gr., auf den Bauer Äaan Pcddajas für den Preis
Von 4520 Rbl. Silb.

6) (Soue Stftvel Nr. 11, 33 Thli. 22107/ na Gr.,
auf den Bauer Karel Paurson für den Preis von
4300  . Silb.

7) Soone Jürry Nr. 10 groß 33 Thlr. 2034/ m
Gr., auf den Bauer Jürry Sohnwald für den
Preis von 4300.

8) Peddaja Nr. 20, groß 29 Thlr. 61 "/112 Gr.,
auf den Bauer Hans Paursou für den Preis von
3840 Rbl. Silb.

9) Reinv Nr. 22, groß IS Thlr. 214e/m Gr.,
auf den Bauer Peter Timmer für den Preis von
1880 Rbl. Silb.
dergestallt mittelst bei diesem Kreisgerichte beigebrach
ter Kaufcontracte übertrage?? worden sind, daß solche

Grundstücke den Käufern als von allen auf
dem Gute Nen-Nüggm ruhenden Hypotheken und
Forderungen unabhängiges Eigenthum für sie und
ihre Erben angehören solle», als hat das Dorpat
sehe Kreisgericht solchem Gesuche willfahrend, kraft
dieses Proelams Alle und Jede mit Ausnahme der
adligen Güter-Kredit-Soeietät, sowie der hypothe
karischen Gläubiger des Gutes Neu-Nüggeii deren
Rechte und Ansprüche unalterirt bleiben, welche aus
irgend einein Rechtsgrunde Ansprüche, Forderungen
und Einwendungen gegen die geschlossene Veräuße
ruug und Eigenthumsübertragung genannter Grund
stücke mit allen Appertinentien formiren zu köiulen
vermeinen auffordern wollen, sich innerhalb sechs
Monate a dato dieses Proelams bei diesem Kreis
gerichte mit solchen ihren vermeintlichen Forderungen,
Ansprüchen und Einwendungen gehörig anzugeben,
selbige zu documentiren und auszuführen, widrigen
falls richterlich angenommen sein wird, daß alle
Diejenigen, welche sich während des Proelams nicht
gemeldet, stillschweigend und ohne allen Vorbehalt
darin gewilligt haben, daß oben genannte Grund
stücke stimmt Gebäuden uud allen Appertinentien
den Käufern erb- lind eigentümlich adjudieirt wer

den sollen. Nr. 442. 3
Dorpat, Kreisgericht am 11. Mai 1868.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen ?c. fügt das Dorpat
sche Kreisgericht hiermit zu wissen, demnach der
Eibbesitzer des im Dorpat - Werroschen Kreise und
Rappinschen Kirchspiele unter dein Gute Tolaina
belegenen Grundstiilts Kangro Nr. 43 Karel Ter
repsohn Hierselbst darum nachgesucht, ein Proclam
in gesetzlicher Weise darüber zu erlassen, daß vor-

bezeichnetes Grundstück Kangro Nr. 43, groß 13
Thlr. 65"f/112 Gr., welches ihm laut diesseitigen
Bescheides 6. 6. 24. August 1867 sub Nr« 709
adjudicirt worden, auf die Tolamasche Bauergemeinde
für dem Preis von 1830 Rbl. Silb. verkaufe, als
hat das Dorpatsche Kreisgericht solchem Gesuche
willfahrend, kraft dieses Proelams Alle und Jede
mit Ausnahme der adligen Güter - Kredit-Societät
deren Rechte.und Ansprüche unalterirt bleiben, welche
aihS irgend einem Nechisgnmde Ansprüche, Forde
rungen und Einwcndu»ge>i Hegen die geschlossene
Veräußerung und Eigenthnmsübertragung genannten
Grundstücks mit allen Appertinentien formiren zu
können vernieinen auffordern wollen, sich innerhalb
sechs Monate a dato dieses Proelams bei diesem
Kreisgerichte mit solchen ihren vermeintlichen Forde
rungen, Ansprüchen und Einwendungen gehörig
anzugeben, selbige zu doeumentiren und auszuführen,
widrigenfalls richterlich angenommen sein wird, daß
alle Diejenigen, welche sich während des Proelams
nicht gemeldet, stillschweigend und ohne allen Vor
behalt 'darin gewilligt haben, daß genanntes Grund
stück Kangro Nr. 43 nebst Gebäuden und Appertmeit*
tien der Tolamaschen Gemeinde erb- und eigenthüm

lich adjudicirt werden soll. Nr. 419. 2
Dorpat, Kreisgericht am 8. Mai 1868.

Auf Befehl Seiner Kaiserliche» Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen :e. fügt das Dorpat
sche Kreisgericht hiermit zu wissen, demnach der
Herr E. Baron Nolcken, als Bevollmächtigter des
Grafen Stackelberg, Erbbesitzers des im Dorpatschen
Kreise und Koddaferfchen Kirchspiele belegenen Gutes
Allatzkiwwi Hierselbst darum nachgesucht, eine Publi
catiou in gesetzlicher Weise darüber zu erlassen, daß
nachstehendes zum Gehorchslande des Gutes Allatz
kiwwi gehöriges Grundstück Pörandi, groß 17
Thlr. auf den Bauer Jürry Sangernebo für den
Preis von 3194 Rubel Silber dergestalt mittelst
bei diesem Kreisgerichte beigebrachten Kaufeontraetes
übertragen worden, daß solches Grundstück dem
Käufer als freies von allen auf dem Gute Allatz
kiwwi ruhenden Hypotheken und Forderungen un
abhängiges Eigenthum für ihn und feine Erben
angehören solle, als hat das Dorpatsche Kreisgericht
solchem Gesuche willfahrend, kraft dieses Proelams
Alle und Jede mit Ausnahme der adligen Güter-
Kredit-'Societät, sowie der hypothekarischen Gläubiger
des Gutes Allatzkiwwi, deren Rechte und Ansprüche
unalterirt bleiben, welche aus irgend einem Rechts
gründe Ansprüche, Forderungen und Einwendungen
gegen die geschlossene Veräußerung und Eigenthums-
Übertragung genannten Grundstückes mit allen Ap
pertinentien sormiren zu können vermeinen ausfordern
wollen, sich innerhalb sechs Monate   dato dieses
Proelams bei diesem Kreisgerichte mit solchen ihren
vermeintlichen Forderungen, Ansprüchen und Ein
wendungen gehörig anzugeben, selbige zu doeumeu
tiren uud auszuführen, widrigenfalls richterlich an
genommen sein wird, daß alle Diejenigen, welche
sich während des Proelams nicht gemeldet, still
schweigend und ohne allen Vorbehalt darin gewilligt
haben, daß solches Pörandi - Grundstück nebst Ge
bäuden und allen Appertinentieu dem Käufer erb-
und eigenthümlich adjudieirt werden soll.

Dorpat, Kreisgericht am 8. Mai 1868.
Nr. 434. 2

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neichen ?e. thut das Wenden-
Walksche Kreisgericht hiemit zu wissen. Demnach
der Herr Victor vou Transehe als Besitzer des im
Wendenschen Kreise uub Trikatenschen Kirchspiele
belegenen Gutes Nen-Wrnngellshof nachgesucht hat,
eine Publieation in gesetzlicher Art darüber zu er
lassen, daß die zu diesem Gute gehörigen wacken
buchmäßigen Gesinde, als:

1) Schlddmt, groß 30 Thlr. 9 Gr., auf den
Neu-Wrangellshofschen Bauer Jahn Sitzmann für
den Preis von 4816 Rbl. S.

2) Stausche, groß 29 Thlr, 27 Kr., auf den
Neu-Wrangellshosschen Bauer Mikkel Ehrmann für
den Preis von 4395 Rbl. S.
bcrßejMt mittelst bei diesem Kreisgerichte beigebrach
tcit Kaufeoutraete übertrageil worden sind, dasz sel
bige Gesinde uüt allen Gebäuden und Appertinen
tien den resp. Käufern als freies von allen auf dem
Gute Neu-Wrangellshof ruhenden Hypotheken und
Forderungen unabhängiges Eigenthum für sie und
ihre Erben und Erb- wie Rechtsnehmer angehören
sollen, als hat das Wenden - Walkfche Kreisgericht
solchem Gesuche willfahrend, kraft dieses Proelams
Alle und Jede, mit Ausnahme der adligen Güter-
Credit-Societät, deren Rechte und Ansprüche unal
terirt bleiben, welche aus irgend einem Rechtsgrunde
Ansprüche, Forderungen und Einwendungen gegen
die geschehenen Veräußerungen und Eigenthums-
Übertragungen genannter Gesinde sammt allen Ge-

bäuden und sonstigen Appertinentien formiren zu
können vermeinen, auffordern wollen, sich innerhalb
sechs Monaten a dato dieses Proelams bei diesem
Kreisgerichte mit solchen ihren vermeintlichen An
sprüchen, Forderungen und Einreden gehörig anzu
geben, selbige zu doenmentiren und auszuführen,
widrigenfalls richterlich angenommen sein wird, daß
alle Diejenigen, welche sich während des Proelams
nicht gemeldet, stillschweigend und ohne allen Vor
behalt darin gewilligt haben, daß die genannten
Gesinde nebst allen Gebäuden und Appertinentien
den resp. Käufern erb- und eigenthümlich adjudicirt

werden sollen. Nr. 1847. 2
Gegeben Wenden im Kreisgericht am 11. Mai 1868.

Von der Gemeinde-Verwaltung des im Wen
denschen Kreise und Erlaaschen Kirchspiele belegenen
Gutes Ogershof werden alle Diejenigen, welche
irgend welche Ansprüche an die Hierselbst dem Eon
curö verfallenen Gestndeswirthe Kabel Fritz Bern-
Hardt und Jesper Jahn Sillabreed, als auch an
den Nachlaß der Hieselbst gestorbenen Wirthe Peter
Meefiht und Andres Heinisch zu haben vermeinen,
desmittelst aufgefordert, ihre desfallsigen Ansprüche
binnen 3 Monaten   dato bei dieser Gemeinde-
Verwaltung zu verlautbaren, widrigenfalls sie mit
solchen ihren Ansprüchen, für immer präcludirt sein
sollen. Gleichzeitig werden auch alle Debitoren
der erwähnten Wirthe hiemit angewiesen, in gleicher
Frist ihre Schuldzahlungen an die genannten Wirthe
Hierselbst zu berichtigen oder das von ihnen bisher
in Händen gehabte Vermögen Hierselbst einzuliefern,
widrigenfalls mit ihnen als Hehlern fremden Eigen
thums nach den Gesetzen verfahren werden soll.

Ogershof, Gemeinde-Verwaltung den 3. Juni
1868. 1

Torge.
Das Rigasche Zollamt macht hiermit bekannt,

daß am 4. Juli d. I. um 11 Uhr Vormittags in
dessen Packhause nachfolgend benannte Waaren
öffentlich versteigert werden sollen: 1087 Arschin
Baumwollenzitz, 132 Arsch. Wollenzeug, 31 Arsch.
Baumwollenzeug, 17y2 Arsch. Seidenzeug, 19y2
Arsch. Kamelot, 2 Pud 28 Pfd. Wollengarn, 495
Stiick Cigarren, 23 Pfd. 48 Solotnik verarbeiteter
Alebaster, 5 Pud 7 Pfd. verarbeiteter Marmor, 34
Pfd. Geschirre von Glas, Fayence, Thon und Por
zellan, 20 Pfd. 24 Solotnik Nähnadeln und ver
schiedene Kurzwaaren. Nr. 2362.

Riga, den 18. Juni 1868.

                               ,    
4                I              11       
                                         
                   '              : 1087    .
               , 132    ,                 ,
31    .                , 17  /     -       
        , 19 2    .        , 2    . 28     ,
                , 495             , 23     .
48    .                 ' , 5    . 7  .    
         !  'l , 34  .       :           ,   
       ,                      , 20  . 24    .
                                       .

    , 18. I    1868  .   2362.

Von der I. Pernauscheii Kronsforst-Verwaltung
werden Diejenigen, welche Willens sein sollten, die
Nciniguttg einiger Theile der Kronsforste von
Lagerholz zu übernehmen hierdurch aufgefordert,
sich zum Torge am 2. und znin Peretorge am 6. Juli
d. I. Vormittags in der Forstet Laiksaar einzufinden.

Die näheren Bedingungen sind in der Kan
zellei dieser Forstei einzusehen. Nr. 145.

Laiksaar, Forstei den 13. Juni 1868. 1

     .-                              
                 ,                      18.
      I              1868  .             ,

               .               
                      ,                  
            ,        ,          3195    .,
              '                         ,   
         ,          »!» 88   .          19.
        18G5  .,              fffcfiCTßie   
                .     27.     1868  .

  4177. 1

Livländischer Vice-Gouvcrneur I. v. Tube.

Netterer Secretair H. v» Stein.
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Nichtofficieller Theil.

Die Ursachen des Regenfalles;
von Bequerel d. Aelt.

Die Ursachen sind vielfältig, da sie Bezug haben
aus den Breitengrad der coutiueutalen oder maritimen
Lage der Orte, der Windrichtung, je nachdem derselbe
von dem Meere oder Lande weht, von der Hohe des
Ortes, von der »iahe von Gehölzen, Bergen,c. Viele
Gelehrte, unter anderen auch de Gasparin, haben sich
bereits mit dieser wichtigen Frage beschästigt; alle stim
men in dem Grundsatz übereilt, das; der Regen durch
die Abkühlung einer mit Dünsten geschwängerten Luft
fchicht entsteht; es srägt sich nnr, ob mau die Lehre Ful
ton'S anerkennen mich, daß diese Abkühlung durch die
Vermischung zweier mit Dnnsteu gesättigten Luftschichten
verschiedener Temperatur hervorgebracht wird? Genügt
es, die Ursache deS Regens darin zu suche», daß ein
warmer, bis 411111 höchsten Grade mit feuchten Dunsten
geschwängerter Wind eine kältere Luftschicht durchweht,
oder soll man sich für Babwet's Theorie anschließen, welche
Bequerel folgendermaßen formulirt:

Wenn sich irgend ein Gas ausbreitet, so sinkt die
Temperatur; wird es dagegen zusammengepreßt, so steigt
die Hitze. Nun steigen und fallen aber die feuchten
Massen, welche von den Winden dahin getrieben werden,
je nach der Höhe oder Tiefe des Erdbodens; steigen sie,
so vermindert sich ihr Druck, ihre Temperatur fällt, der
Grad der Feuchtigkeit nimmt zu, sobalv er seinen Höhe
vunkt erreicht hat, verdichtet sich der Dnnst zu Wasser.
Wenn ein Wind vom Meere weht, welcher natürlicher
Weise feucht ist und in seinem Laufe einem genügend ho
hen Berge begegnet, so wird er vermittelst des Hinder
nissee wieder aus sich selbst zurückgestoßen; die Luftmasse
steigt daher und indem sie über die Tiefen hinweggleitet,
fällt ihre Temperatur. Je nach der Höhe des Berges,
der Temperatur der Luft und ihrem Grade von Feuch
tigkeit können nur diese beiden Luftströmungen (d. h.
der nach dem Berge vom Meere wehende Wind und die
vom Berge zurückgeprallte Luftschicht) sick entweder iu
Nebel verwandeln, oder während dem die Sonile den
Fuß des Berges bescheint, als Regen oder Schnee nieder
fallen, worans Babinet den Schluß zieht, daß es auf
fem Bergen mehr regnen muß, als in den Niederungen.
Bequerel leugnet auch nicht diese Folgerung und bear
beitet nicht mehr die Thatsachen, auf denen dessen Theorie
bastrt; aber er beschränkt die Anwendung derjenigen
Fälle, in welchen die von Winden getriebenen feuchten
Luffmassen auf Hindernisse stoßen, welche deren Steigen
nöthtg machen.

Wenn diese Hindernisse nicht sehr bedeutend sind,
wie z. B. Bäume, welche die Höhe von 23 bis 32 Fuß
nicht überschreiten, so fällt die Temperatur nicht unter
0,1 bis 0,2 und das Fallen der Dünste ist kaum bemerk
bar, wenn die Temperatur der Lüste über den Bäumen
merklich dieselbe ist, wie die am Boden. Die Beobach
tungen Beqnerel's haben nun aber bewiesen, daß diese
Gleichheit der Lust uur momeutan ist. Der helle Tag,
die Sonnenstrahlen, die Nacht, die Dämmerung wirken
aus die Blätter und folglich auf die dieselben umgebende
Lust sehr verschieden ein und führen oft zu entgegen
gesetzten Resultaten. Die Temperatur der Lust ist in
einer gewissen Entfernung höher oder niedriger, so lange
das Gleichgewicht nicht hergestellt ist; im ersten Falle
wird die feuchte sich erhebende Luftschicht, vom Winde
sortgetrieben, ihre Feuchtigkeit verlieren; im zweiten ver-

dickt sie sich noch iinchr, welcher Umstand übet Gehölzen,
bis zu einer gewissen ElUsernmig einen Fall der Dünste
verursacht, woraus Wolken, feiner Staubregen oder ge
wohnlicher Ätegen entstehen.

Mcr außer den allgemeinen Ursachen, welche die
Bildung deö Liegens und dessen Nieverfall herbeisühren,
giebt es noch eine Menge loealer Umstände, denen de
Gasperi» ein ganz besonderes Studium gewidmet, wel
cheö ihn zu dem Schluß geführt daß sich die Regen
in dem Maße vermindern, als gewisse Orte weiter vom
Meere entfernt liegen. Ferner, daß die großen Berg
ketten einen solchen Einfluß ausübe», daß, wenn die ojt
mit heftigem Regen heimgesuchten Orte mit der Rich
tung dieser Gebirge verglichen werden, man findet, daß
die Erböhnngeu der letzteren auf einer geographischen
Karte auch wirtlich Negeupuukte darstellen. Außerdem
beweisen die gesammieu Beobachtungen Belgrands über
die Ursachen des Regens im Seiuethale aus daS schla
geuvste, daß die Quantitäten des Regens, welche au der
Milndung der Seine am Mccreöuser fallen, viel bedeu
tender find, als im Thale der   . Von Paris an
steigt der Boden allmälig bis zur Champagne; die Ent
fernuns vom Meere wird daher wegen der zunehmenden
Höhe paralisirt. Am wenigsten regnet es an der Grenze
der trockenen Champagne, Von der nassen Champagne
an steigt die Höhe des Bodens sehr rasch; die Qnanti
tat des Regens nimmt daher hier zit. Dieselben Folge
rungen sind von den Beobachtungen in der Nonne ge
macht worden.

Lelgrand couftitict ebenfalls die von Vignon be
zeichnete Thatsache, dcisi es in de» Thalern stets mehr
regnet, als in den benachbarten Hochebenen. Mit weni
gen Ansilahmen kann man jedoch annehmen, daß die
Quantität deS Regens mit der znnehmenden Höhe steigt,
wie dies auch die zahlreichen von Bequerel gesammelten
Leobachtungen in den Bassins der Loire, Allier, Eher,
Jndre mit» Vrenice attestiren.

Haben die Berge, welche gewissen auf ihren ent
gegengesetzten Seiten sitnirten Strecken Landes Schutz
gegen Kälte bieten, denselben Ei>chuß in Bezug auf Re-

gen? Diese Frage ist von de Gasparin genau erörtert
worden. Der berühmte Agronom bat in der Fläche von
Orange folgende Entdeckung gemacht: Nachdem der
Nordwind die Berge der Dauphine überschritten, schlägt
er gegen die Ebenen in einem Winkel von ungefähr 15
Grad; eine Anhöhe von 1637 Fuß beschützt da eine
Fläche von 16,882 Fuß, welche für die zartesten Pflan
zen refervirt wird. In dieser beschützten Gegend ist die
Temperatur während deS ganzen Jahres immer 1 Grad
höher als in den benachbarten Orten. Es ist unter ahn
liehen Bedingungen und Schutz gegen kalte Winde, daß
in den Ebenen von Hyeres und Olliules die Apfelsinen
bäume blühen und deren Früchte zur Reife gelangen.

Seit vielen Jahren bereits find die Studien Be
querels ganz besonders auf die Holzungen gerichtet, de
ren Wirkung von dem uns interessireuden Gesichtspunkt
ans ein wenig von der Wirkung der Berge verschieden
ist. Und in der That werden die regeuschwaugeren Winde
von den Gehölzen nicht so plötzlich und schroff zurück
gestoßen, als von den Bergen. Im letzteren Falle erhe
ben sich die Lustmassen und zertheilen sich nach den Sei
t?n hin, während, dem, wenn sie auf Holzungen stoßen,
ein Theil dieselben durchzieht, wo sie fortwährend durch
Baume aufgehalten werden, wodurch sie immer mehr
von ihrer Schnelligkeit verlieren und gleichzeitig ihren
Wärme erzeugenden, feuchten Zustand modificiren. Wenn
die Bäume mit Laub bedeckt sind, so strömen sie Dünste
aus, die sich bis zu einer gewissen Entfernung ausbrei
ten, wodurch ein mittelmäßig feuchter Zustand der Luft
erzeugt wird; diese Ausdünstungen vermehren den Grad
der Feuchtigkeit der sich in Bewegung befindenden Lust,
wenn dieselbe noch nicht ihren Höhepunkt der Sättigung
erreicht hat, Die Wirkungen variiren, je nachdem sich
die Blätter in einem Zustande der Erwärmung oder
Abkühlung befinden, woran die sie umgebende Luft natür
lich Theil nimmt.

(Aus d. Sitzungsbericht d. franz. Cenlr.-Landw. Gefells.)

Von der Senfuc erlaubt. Riga den 26. Juni 1868

Witterungsbeobachtungen,

Bekanntmachungen.

Von den Mittheilttttge» aus der Helden-
Mission, herausgegeben von Pastor W. Hanse»
von Paistel unter Mitwirkung von Pastor N. Bogel
von Dickeln ist in Dvl'pat bei W. Gläser so eben
erschienen das 6. Heft. Dasselbe enthält: 1) der
selige Bischof Cotton von Calcutta. 2) Am Bord
der Caudace. 3) Ueber die Missionen der griechisch
russifthen Kirche. 4) Die römisch-katholische Mission.
5) Missionsnachrichten.

Die „Mittheilungen aus der Heiden-Mission"
erscheinen in Monatsheften. Der Preis für den
Jahrgang mit Einschluß der Poststeuer beträgt
1 Rbl. 50 Kop.

In der Redaetion der Livl. Gouvernements-
Zeitung im Schlosse, 4 Treppen hoch, sind:

Wackenbnch-Blanqnete, lettisch und deutsch;

revisorische Beschreibungen;

Gesind eö-Kanf-Contracte, lettisch und deutsch;

Geld-Pacht-Contracte, lettisch, deutsch, estnisch,

stets vorräthig.

Angekommene Fremde.
Den 20. Juni 1868.

Stadt London. Hr. Cadett Behrens von Kiel;
Hr. Kaufmann Böcker von Hamlnn^; Hr. Rentier NU
eolai, Hr. Assessor Klevcsahl, von St. Petersburg; Hr.
Kaufmann Makanoff von Pernan,

St. Petersburger Hotel. HH. Barone v.
d. Ropp und v. d. Recke, Hr. v. Brevem von Mitau;
Frau Baroitin Lieven nebst Familie, Hr. Dr. Erlich
ttedst Gemahlin aus Kurland; Hr. Adelsmarschall Baron
Sclström von Schanlcn.

Hotel du Nord. Frau Obristin Jannan von
Dorpat; Hr.' Butz von <St, Petersburg; Fräulein Köhler
von Mitau.

Hotel Bellevue. Hr. Kaufmann Holmann
von Wilna; Hr. Baron Grothnß von Dresden; Hr.
Lehrer Specht aus Kurland.

Hotel garni. HH. Barone v. Düsterloh und
Mirbach aus Kurland; Hr. Obrifl v. Welk von Düna
münde; Hr. erbt. Ehrenbürger Rasewsky, Hr. Kaufmann
Brün von Dubbeln; Hr. Lehrer Aschermann ans Liv
land; Hr. Stud. Meyer von Dorpat; Hr. Kaufmann
Gvldberg von Mitau.

Frankfurt a. M. Hr. dimitt. Obrist v.Pistohl
tors von Koltzen; Hr. Arrendator Knöpfte, Mad. Hör-

nuttes aus Kurland; Hr. Lient. v. Ersteil von Uexküll;
HH. Studenten Wittmann, Kühn, Blühm und Müller
von Wolmar.

Goldener Adler. Hr. Postcommissair Rings
nebst Frau von Wolmar; Hr. Ingenieur Schniemann
von Mitau z Hr. Gouv.-Sccretair Wahrhnsen »rbst Frau
von Hamburg.

Nachstehende örtliche Legitimationen sind von den

Eigentümern als verloren aufgegeben und wer
den daher die etwaigen Finder derselben hie durch

von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung
beauftragt, die Legitimationen ungesäumt bei dem
Rigaschcn Passbiireau abzuliefern.

Der Gemeindepaß des zum Gute Bächhof verzeich
neten Fritz Herrmann vom 22. Juni 1868.

8.-B. des zum Gute Klingenberg verzeichneten
Jahn Berfche d. d. 29. April 18G8 Nr. 3843, giltig
bis zum 23 April 1869.

8.-B. des Schanlenschen Ebräers Zankel Faimi
schowitsch Abele, d. d. 25. Oetvber 1867 Nr. 1330,
giltig bis zum 8. Juni 1868.
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